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BGB §§ 133, 2084, 2087, 2247 Abs. 1 
„Verschenken“ eines Hausanteils für den Fall des Ablebens als Erbeinsetzung 
 
1. Ein vom Erblasser handschriftlich verfasstes Schriftstück, in dem er erklärt, für den Fall seines 
plötzlichen Ablebens seinen Hausanteil „verschenken“ zu wollen, ist nicht als Schenkung im 
Rechtssinne zu verstehen. Denn im Zweifel ist die Auslegung gem. § 2084 BGB so vorzunehmen, 
dass die Verfügung Erfolg haben kann. Damit kommt hier nur eine Erbeinsetzung oder ein 
Vermächtnis in Betracht. 
2. Gem. § 2087 Abs. 2 BGB ist die Zuwendung nur einzelner Gegenstände im Zweifel allerdings 
nicht als Erbeinsetzung aufzufassen. Die Vorschrift kommt jedoch erst dann zur Anwendung, 
wenn im Wege der individuellen Auslegung kein anderer Erblasserwille festgestellt werden kann.  
3. Wenn eine Immobilie ihrem Wert nach den wesentlichen Teil des Vermögens des Erblassers 
bildet, liegt es nahe, in ihrer Zuwendung an eine bestimmte Person deren Einsetzung als Alleinerben 
zu sehen. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 












